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Zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Nachweis einer hinreichenden Trinkwasserversorgung gemäß CW 
VO ist Teil des Bau- bzw- Genehmigungsantrages für den Campingplatz. 
Auf der Ebene des vorgeschalteten Bebauungsplanverfahrens besteht 
kein Regelungs- bzw- Prüfbedarf. Nach derzeitigem Kenntnisstand darf 
davon ausgegangen werden, dass auf der bereits seit Jahren bestehen-
den Anlage eine hinreichende Trinkwasserversorgung besteht. 
Bzgl. der ausreichende Größe und der Lage von Abfallbehältern ist 
ebenfalls auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 
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Zur Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Anträge für eine wasserrechtliche Erlaubnis erfolgen im Zuge konkreter 
Bauanträge für die Gesamtanlage des Campingplatzes, z. B. auch für 
die Einrichtung neuer sanitärer Anlagen oder die Errichtung neuer befes-
tigter Stellplätze für Pkw auf Grundlage der bauleitplanerischen Festset-
zungen. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen. 
 
 
Zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zum geplanten Flächenmonitoring wurden entsprechend 
angepasst. Demnach ist eine Überprüfung des Befestigungsstandes alle 
7 Jahre vorzunehmen und dem Fachdienst Stadtplanung/Bauordnung 
der Stadt Datteln unaufgefordert in Form eines fortgeschriebenen Grün-
gestaltungsplanes vorzulegen. Dies wird in einem städtebaulichen Ver-
trag geregelt. 
Die östliche Ergänzungsfläche ist nicht für eine Erweiterung des Cam-
pingplatzes vorgesehen. Sie ist im Bebauungsplan als private Grünflä-
che und als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Geplant ist die Anla-
ge einer Obstwiese. Eine Bewertung dieser östlichen Ergänzungsfläche 
ist inzwischen im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag erfolgt. 
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Zur Stellungnahme der Oberen Bauaufsicht: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebots-
Bebauungsplan zur planungsrechtlichen Sicherung eines seit Jahren 
bestehenden Campingplatzes. Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben 
der CW VO ist Teil des Bau- bzw. Genehmigungsantrages für den ge-
samten Campingplatz in Verbindung mit einem Brandschutzkonzept. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen stehen dem nicht im Wege. Erforderliche Abschnitte 
sind bereits heute durch die vorhandenen Wege und Brandabschnitte 
berücksichtigt. Die erforderlichen Breiten von Wegen mit und ohne Be-
gegnungsverkehr sind durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
gesichert. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens wurde wei-
terhin bereits eine Befahrung durch die Feuerwehr veranlasst und eine 
Brandschutz-Stellungnahme eines Sachverständigen eingeholt. Dabei 
wurden die erforderlichen Zufahrten und Bewegungsflächen für die Feu-
erwehr sowie die Löschwasserversorgung herausgearbeitet und im Be-
bauungsplan berücksichtigt. Danach ist auch eine Befahrung des nördli-
chen Bereichs des Campingplatzes für die Feuerwehr nicht erforderlich. 
Die für das Bauantragsverfahren erforderlichen Nachweise für Sicher-
heitsvorkehrungen wie die genaue Lage der Brandschutzstreifen, Anzahl 
der Feuerlöscher und die Abstände der einzelnen Anlagen zu den Gren-
zen der Aufstellplätze werden im Rahmen eines abgeschlossenen 
Brandschutzkonzeptes für die Antragstellung erarbeitet. 
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Zu der Erschließung des Campingplatzes ist auszuführen, dass dieser 
über die öffentliche Straße „In den Stämmen“ angefahren wird. Damit ist 
die Erschließung gesichert. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist daher davon auszugehen, dass eine 
CW VO-konforme Antragstellung erfolgen kann. Auf der Ebene des vor-
geschalteten Bebauungsplanverfahrens besteht insofern kein weiterer 
Regelungs- bzw. Prüfbedarf. 
 
Entgegen der Darstellung der Oberen Bauaufsicht ergibt sich kein Wi-
derspruch der Festsetzungen 1.3 und 3.8 (Korrektur des Verfassers 4.5), 
da die Anlage des Begrünungsanteils dem Betreiber obliegt und dieser 
gemäß Festsetzung nicht auf den einzelnen Stand- oder Aufstellplatz 
bezogen ist.  
Der Begrünungsanteil bezieht sich auf die durch die privaten Verkehrs-
flächen und randlichen Grüneinfassungen begrenzten zusammenhän-
genden Teile der Sondergebiete – Camping- und Wochenendplatz. 
Dadurch wird einer flexiblen Einteilung der einzelnen Stand- oder Auf-
stellplätze, bedingt durch wechselnde Neuvergabe der Plätze, Rechnung 
getragen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beteiligung der RAG AG ist im Verfahren zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes erfolgt; Anregungen wurden nicht gegeben. 
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Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Ein gleichlautender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Kommunaler Servicebetrieb Datteln –KSD- 
Bereich Stadtentwässerung -SE- 
Emscher-Lippe-Straße 12 
45711 Datteln 
 
Seitens des KSD-Bereich Stadtentwässerung- bestehen gegen den geplanten 
BP Nr. 95b erhebliche Bedenken.  
Das Plangebiet ist bereits entwässerungstechnisch erschlossen. Das hier an-
fallende Schmutzwasser wird über eine private Pumpstation und eine private 
Druckrohrleitung in die öffentliche Kanalisation abgeleitet. Der Nachweis, dass 
die vorh. Pumpstation für die SW-Entsorgung des Campingplatzes ausrei-
chend leistungsfähig ist, fehlt noch. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung des BP-Gebietes ist noch nicht gesi-
chert. Das anfallende Niederschlagswasser könnte entweder in den benach-
barten Mahlenburger Mühlengraben eingeleitet bzw. im BP-Gebiet selbst in 
den Untergrund versickert werden. Für die Einleitung in das Gewässer bzw. 
für die Versickerung vor Ort wird noch eine wasserrechtliche Erlaubnis der 
Unteren Wasserbehörde beim Kreis Recklinghausen benötigt. 
Der geplante Bebauungsplan berührt die wasserwirtschaftlichen Belange der 
Stadt (Gewässer) nicht. Der naheliegende Mahlenburger Mühlengraben und 
sein Gewässerrandstreifen liegen vollständig außerhalb des Plangebietes. 
Ebenfalls außerhalb des Plangebietes liegen die Flächen, in denen gemäß 
dem KNEF (Konzept zur naturnahen Fließgewässerentwicklung), Stand 2013), 
in Zukunft Überschwemmungs- und Retentionsräume am Gewässer angelegt 
werden sollten und das Gewässer zum Teil neutrassiert wird. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
In einer Abstimmung mit dem KSD konnte der Sachverhalt einvernehm-
lich geklärt werden. 
Danach ist nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde (UWB) 
die Bestandssituation im Hinblick auf das anfallende Niederschlagswas-
ser hinreichend gesichert, so dass Gründe für eine Erstellung eines Ent-
wässerungskonzeptes auf der Grundlage hydrogeologischer Untersu-
chungen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht vorlie-
gen. Unabhängig davon ist bei der späteren baurechtlichen Genehmi-
gung der Gesamtanlage des Campingplatzes ein Entwässerungskonzept 
vorzulegen, dass sowohl die Bestandsnutzungen wie auch neue Versie-
gelungen einbezieht. 
In dem Entwässerungskonzept sind gleichfalls erforderliche Leistungsfä-
higkeitsnachweise für die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers zu 
erbringen. 
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach eine genehmigungsfähige 
Niederschlagswasserbeseitigung nicht möglich wäre, da in der Vergan-
genheit bereits über längere Zeiträume bei Vollbelegung des Platzes 
eine funktionsfähige Entwässerung bestanden hat. Die abschließende 
Regelung erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 
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Privater Einwender: 17.08.2020 

 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan ist die in Rede stehende He-
ckenpflanzung in der Karte „Bilanzfläche“ nicht dargestellt, insofern ist 
diese Darstellung deckungsgleich mit den Aussagen des Einwenders, 
dass diese zu Zeiten des Ursprungs nicht existierten. 
 
Zur Aufforderung der Beseitigung der Hecke bzw. zur Neuanlage auf 
dem Grundstück des Campingplatzbetreibers ist festzustellen, dass die 
Gehölze entgegen der Meinung des Einwenders faktisch überwiegend 
auf dem Grundstück des Campingplatzbetreibers verortet sind. Dies ist 
durch koordinatengenaue Überlagerung von Kataster und Luftbild nach-
weisbar. 
Die getroffenen Festsetzungen zum Pflanzerhalt regeln die gewünschte 
Eingrünung des Campingplatzes. Die Maßnahmen des Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans wurden mit der unteren Naturschutzbehörde ab-
gestimmt.  
Zu den Hinweisen des Einwenders in Bezug auf die Wurzelungen auf 
dem Acker und deren Beseitigung ist darauf hinzuweisen, dass eine 
Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen in der Örtlichkeit kein Rege-
lungsbestandteil des Bebauungsplanes ist. Mögliche bestehende prob-
lematische Grenzbepflanzungen an der südöstlichen Grenze des Flur-
stücks 47 sollen nach Mitteilung des Campingplatzbetreibers im Rahmen 
der Umgestaltung des Campingplatzes gelöst werden. 
 
Hinsichtlich der Bezugnahme auf das Schreiben des Einwenders vom 
16.05.2020 wird auf die Entscheidung zu lfd. Nr. 6 verwiesen. 
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Privater Einwender (wie oben): 16.05.2020 

Die vom Einwender angeführten Mängel/Missstände stellen weitestge-
hend keinen Regelungsinhalt des in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplans dar.  
 
Ergänzend ist zu den Punkten 1 – 7 nach Rücksprache mit dem Cam-
pingplatzbetreiber folgendes mitzuteilen: 
 
Zu 1) Der in Rede stehende Flächentausch kann nach Angaben des 
Campingplatzbetreibers abgeschlossen werden. Hierzu erforderliche 
erbrechtliche Regelungen des Campingplatzbetreibers erfolgten am 
21.12.2020. Der Einwender wurde von dem Campingplatzbetreiber dar-
über informiert. 
 
 
Zu 2) Die Strauchreihe wurde nach Angaben des Campingplatzbetrei-
bers mittlerweile beseitigt. 
Es ist bekannt, dass die Abstände des Gehölzbestandes an diesem 
südöstlichen Rande des Platzes zur benachbarten landwirtschaftlichen 
Fläche sehr gering sind. Verschiedentlich hat es Unstimmigkeiten gege-
ben, die auch dadurch behoben werden sollen, dass die Gehölzverluste 
bereits vorab durch eine Verbreiterung der Gehölzbestände in Richtung 
der Standplätze im südlichen Teil des Plangebiets ausgeglichen werden, 
die derzeit teilweise nur einzeilig sind und auf mindestens zweireihig 
verbreitert werden. Details dieser Planung werden in dem ohnehin erfor-
derlichen Grüngestaltungsplan auf der Ebene des Baugenehmigungs-
verfahrens verbindlich geregelt. 
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Zu 3) Das Gestrüpp wurde nach Angaben des Campingplatzbetreibers 
mittlerweile beseitigt. 
 
Zu 4) Durch Vermessung ist dieses nach Angaben des Campingplatzbe-
treibers geklärt worden. 
 
Zu 5) Der Anhänger wurde nach Angaben des Campingplatzbetreibers 
mittlerweile umgestellt. 
 
Zu 6) Die Strohballen wurden nach Angaben des Campingplatzbetrei-
bers mittlerweile umgeschichtet. 
 
Zu 7) Die Gitterboxen sind nach Angaben des Campingplatzbetreibers 
mittlerweile umgestellt worden. 
 
Zu 8) Die Hecke wurde nach Angaben des Campingplatzbetreibers mitt-
lerweile geschnitten. 
 
Bzgl. der Grenzgestaltung (Pkt. 8) ist auf die Entscheidung zu lfd. Nr. 5 
zu verweisen. 

 


